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RS OGH 1955/6/29 1Ob410/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1955

Norm

AHG §1 Cd1b

Rechtssatz

Kein Amtshaftungsfall, wenn das Gericht die Erledigung einer einstweiligen Verfügung (zu deren Erlassung die

vorherige Vernehmung von Auskunftspersonen im Rechtshilfeweg erforderlich wäre) durch acht Tage, daß heißt bis

nach der bereits angeordneten ersten Tagsatzung zurückstellt.
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